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Aufgrund des § 33 Satz 1 Nr. 4 des
Hessischen Waldgesetzes vom 27. Juni
2013 (GVBl. S. 458), geändert durch Ge-
setz vom 16. Juli 2014 (GVBl. S. 186), ver-
ordnet die Ministerin für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz:

§ 1

Organe

Die Organe des Gemeinschaftswaldes
sind die Eigentümerversammlung und
der Vorstand. Weitere Organe können in
der Satzung bestimmt werden.

§ 2

Eigentümerversammlung

Die Eigentümerversammlung ist das
oberste Beschlussorgan des Gemein-
schaftswaldes. Sie beschließt über alle
Belange des Gemeinschaftswaldes, insbe-
sondere über

1. die Satzung und deren Änderungen,

2. die Wahl und Abberufung der Vor-
standsmitglieder,

3. die Entlastung der Vorstandsmitglie-
der,

4. die Höhe einer Aufwandsentschädi-
gung für den Vorstand,

5. die Höhe aufzunehmender Darlehen,

6. den Jahresabschluss sowie die Vertei-
lung von Gewinn und Verlust,

7. den Haushalts- und Wirtschaftsplan,

8. die Verfügung über Grundstücke und
dingliche Rechte.

Die Eigentümerversammlung kann die
Befugnisse nach Nr. 6 bis 8 auf den Vor-
stand übertragen.

§ 3

Vorstand

(1) Soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt, besteht der Vorstand aus dem
vorsitzenden Mitglied und zwei weiteren
Mitgliedern. Die Amtszeit beträgt zwei
Jahre. Durch Satzung kann eine längere
Amtszeit bestimmt werden. Der Vorstand
ist aus der Mitte der Eigentümerver-
sammlung zu wählen.

(2) Dem Vorstand obliegt

1. die Führung der laufenden Geschäfte,

2. die Anlage und die Führung eines Ver-
zeichnisses nach § 5 Nr. 2,

3. die Verwaltung des Vermögens und

4. die übrige Verwaltung des Gemein-
schaftswaldes.

Der Vorstand legt gegenüber der Eigen-
tümerversammlung über die Wahrneh-
mung der Aufgaben nach Satz 1 Rechen-
schaft ab.

(3) Der Vorstand ist nach Maßgabe ei-
nes Beschlusses nach § 2 Satz 2 Nr. 8 be-
rechtigt, über die Grundstücke und ding-
lichen Rechte des Gemeinschaftswaldes
zu verfügen.

(4) Der Vorstand vertritt den Gemein-
schaftswald gerichtlich und außergericht-
lich.

§ 4

Rechte und Pflichten der
Eigentümerinnen und Eigentümer

(1) Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer nehmen im Verhältnis ihrer im Ver-
zeichnis nach § 5 Nr. 2 eingetragenen An-
teile an den Nutzungen und Erträgen teil.
In demselben Verhältnis tragen sie zu den

1. auf dem Gemeinschaftswald ruhenden
Lasten, 

2. Kosten der Bewirtschaftung, 

3. Diensten und 

4. Naturalleistungen 

bei, soweit diese nicht vorweg aus den
Erträgen gedeckt werden.

(2) Jede Eigentümerin und jeder Ei-
gentümer hat das Recht, Einsicht in das
Verzeichnis nach § 5 Nr. 2 sowie in die
Protokolle der Eigentümerversammlun-
gen zu nehmen.

§ 5

Satzung

Die Satzung nach § 20 Abs. 3 des Hes-
sischen Waldgesetzes muss enthalten: 

1. den Namen, den Sitz und den Zweck
des Gemeinschaftswaldes, 

2. Bestimmungen über die Anlage und
die Führung eines Verzeichnisses über
das Vermögen des Gemeinschaftswal-
des und die Anteile der einzelnen Ei-
gentümerinnen und Eigentümer, 

3. Bestimmungen über die Bewirtschaf-
tung des Vermögens des Gemein-
schaftswaldes, 

4. nähere Bestimmungen über die Ver-
pflichtungen der Eigentümerinnen und
Eigentümer nach § 4 Abs. 1 Satz 2,

5. nähere Bestimmungen über die ortsüb-
liche Bekanntmachung nach § 6 Abs. 1
Satz 5 und die Niederschrift nach § 6
Abs. 2.*) FFN 86-43
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Sie kann nähere Bestimmungen über die
Befugnisse der Eigentümerversammlung
und des Vorstandes enthalten.

§ 6

Einberufung und Beschlussfassung der
Eigentümerversammlung

(1) Die Eigentümerversammlung ist
vom Vorstand mindestens einmal im Jahr
einzuberufen. Eine Eigentümerversamm-
lung ist auch einzuberufen, wenn Eigen-
tümerinnen und Eigentümer, die zusam-
men mindestens ein Fünftel der Stimmen
innehaben, dies unter Angabe des Grun-
des verlangen. Die Eigentümerinnen und
Eigentümer sind mit einer Frist von min-
destens zwei Wochen unter Beifügung
der Tagesordnung einzuladen; soll ein Be-
schluss über

1. die Satzung und deren Änderungen
nach § 2 Satz 2 Nr. 1,

2. den Jahresabschluss sowie die Vertei-
lung von Gewinn und Verlust nach § 2
Satz 2 Nr. 6, 

3. die Verfügung über Grundstücke und
dingliche Rechte nach § 2 Satz 2 Nr. 8
oder

4. die Übertragung der Befugnisse auf
den Vorstand nach § 2 Satz 3

gefasst werden, beträgt die Frist mindes-
tens einen Monat. Die Eigentümerinnen
und Eigen tümer sind schriftlich einzula-
den. Sind nicht alle Eigentümerinnen und
Eigentümer bekannt, sind die Einladung
und die Tagesordnung zusätzlich ortsüb-
lich bekannt zu machen. In der Einladung
ist darauf hinzuweisen, dass die Eigentü-
merversammlung ohne Rücksicht darauf,
wie viele Stimmen die anwesenden Ei-
gentümerinnen und Eigentümer inneha-
ben, beschlussfähig ist. Die in der Tages-
ordnung aufgeführten Beratungs- und Be-
schlussgegenstände müssen so genau be-
zeichnet sein, dass die Eigentümerinnen
und Eigentümer den Inhalt und die Be-
deutung der zu treffenden Entscheidun-
gen erkennen, über die Notwendigkeit
der Teilnahme entscheiden und sich sach-
gerecht vorbereiten können.

(2) Über die in der Versammlung ge-
fassten Beschlüsse ist eine Niederschrift

aufzunehmen. Die Niederschrift ist von
dem vorsitzenden Mitglied und einem
Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.

(3) Die Eigentümerversammlung kann
nur über die Gegenstände Beschlüsse fas-
sen, die in der mit der Einladung versand-
ten Tagesordnung verzeichnet sind; das
gilt nicht für Beschlüsse über die Leitung
der Eigentümerversammlung. Beschlüsse
nach § 2 Satz 2 Nr. 1, 6 und 8 sowie Be-
schlüsse zur Übertragung der Befugnisse
nach § 2 Satz 2 Nr. 6 und 8 auf den Vor-
stand nach § 2 Satz 3 bedürfen einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen; im Übrigen genügt die
einfache Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit gilt der Antrag als abgelehnt.

(4) Die Anzahl der Stimmen einer Ei-
gentümerin oder eines Eigentümers rich-
tet sich nach der Größe ihres oder seines
im Verzeichnis nach § 5 Nr. 2  eingetrage-
nen Anteils am Gemeinschaftswald. Der
kleinste Anteil am Gemeinschaftswald
entspricht einer Stimme.

(5) Steht ein Anteil mehreren Personen
gemeinschaftlich zu, so können die da-
raus erwachsenden Rechte und Pflichten
nur einheitlich ausgeübt werden. Fällt
nach einem Erbfall ein Anteil einer Er-
bengemeinschaft zu, so hat diese dem
Gemeinschaftswald unverzüglich eine be-
vollmächtigte Person zu benennen.

§ 7

Übergangsbestimmungen

Eine vor dem 31. Dezember 2015 be-
stehende Satzung eines Gemeinschafts-
waldes ist, soweit sie den Regelungen
dieser Rechtsverordnung nicht entspricht,
spätestens bis zum 30. Dezember 2016
anzupassen.

§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Abweichend
von Satz 1 tritt § 6 Abs. 1 Satz 1 am 1. Ja-
nuar 2016 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

Wiesbaden, den 16. Dezember 2015

D i e  M i n i s t e r i n  
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z  

H i n z


